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VorWort

Franz-Peter boden

bausenator

Werbung ist ein bestandteil der Wirtschaft, der die Medien auf allen ebenen 
durchdringt. Werbung begegnet uns in zeitungen, im radio, im Fernsehen, im 
Internet und in gestalt der außenwerbung, die jedoch in diesem zusammen-
hang einen sonderfall darstellt: Die außenwerbung entfaltet ihre Wirkung in 
den öffentlichen raum, in den straßen und Plätzen der stadt, sie wird zum 
bestandteil architektonisch gestalteter Fassaden, der straßenräume und des 
stadtbildes. 

Die Werbeanlagen verändern damit das hochkomplexe gemeinsame Kulturgut 
der stadt und werden ein wichtiges element ihrer gestaltung. Hinzu kommt, 
dass es für den öffentlichen raum und seine aufgabe keine alternative gibt, 
der öffentliche raum mit seinen Funktionen steht uneingeschränkt allen zur 
Verfügung; das heißt aber auch, dass es keine Chance gibt, den anlagen der 
außenwerbung auszuweichen. Das macht die außenwerbung für die Werbenden 
so interessant, begründet aber gleichzeitig die besondere Verantwortung im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext. 

Das bewusstsein für die historisch bedeutsame bausubstanz und der sensible 
umgang damit führen überwiegend dazu, dass Werbeanlagen dezent eingesetzt 
wurden und diese sich in den straßenraum einfügen. es gibt zahlreiche positive 
beispiele in den altstadtbereichen lübeck und travemünde, in denen die Inte-
ressen einzelner mit dem gesamtinteresse in einklang gebracht wurden. es ist 
ablesbar, dass sich die bürgerinnen und bürger die bewahrung des kulturellen 
erbes und die aufwertung des stadtbildes zu ihrer aufgabe gemacht haben. 
Die Werbeanlagensatzung ergänzt die rechtskräftige gestaltungssatzung und 
formuliert den Handlungsspielraum. Das vorliegende Handbuch umfasst das 
regelwerk und die begründungen mit grafischen und bebilderten beispielen, 
um es den gewerbetreibenden zu vereinfachen, neuansiedlern einen leitfaden 
an Hand zu geben und eine nachvollziehbare beschriftung zu ermöglichen.

Ich würde mich freuen, wenn die Werbeanlagensatzung für die altstadtbereiche 
lübeck und travemünde dazu beiträgt, die reizvollen straßenräume mit ihrer 
stimmigen Fassadengestaltung zu erhalten und weniger attraktive orte aufzu-
werten. Davon profitieren langfristig alle.

Vorwort
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auf grundlage der §§ 82 abs.1 nr.1 und 84, abs. 1 nr. 1 und 2 der landesbauord-
nung schleswig-Holstein in der Fassung der bekanntmachung vom 22.01.2009 
(gesetz- und Verordnungsblatt schleswig-Holstein, seite 6) und § 4 der gemein-
deordnung des landes schleswig-Holstein wird nach beschlussfassung der bür-
gerschaft am 30.06.2016 für die altstadt der Hansestadt lübeck und für das 
innere Kurgebiet mit der altstadt von lübeck-travemünde folgende satzung er-
lassen:

satzung Der HansestaDt lübeCK
über DIe errICHtung, auFstellung, anbrIngung, ÄnDerung unD 
Den betrIeb Von Werbeanlagen (Werbeanlagensatzung)

◄ stadtansicht lübeck

◄ stadtansicht travemünde

Werbeanlagensatzung
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Werbeanlagen haben einerseits die aufgabe, auf gewerbe und beruf hinzu-
weisen und Kunden anzusprechen, gleichzeitig aber auch die aufgabe und 
Verantwortung, als bestandteil der jeweiligen architektonischen Fassaden-
gestaltung eines gebäudes und des straßenbildes mitzuwirken an der Quali-
tätssicherung und Qualitätssteigerung des öffentlichen raumes. Der öffent-
liche raum repräsentiert ein gemeinsames kulturelles, wirtschaftliches und 
soziales anliegen der bewohner und besucher der stadt, der Hauseigentü-
mer, der geschäftsleute und der im weitesten sinn mit Kultur beschäftigten. 

Die Werbesatzung hat das ziel, diese komplexe Verantwortung bei der Kon-
zeption und Planung von Werbeanlagen mit Wirkung in den öffentlichen 
raum der altstadtbereiche lübeck und travemünde zu gewährleisten und die 
beteiligten bei ihrer arbeit zu unterstützen. 

PrÄaMbel

Die altstadtbereiche lübeck und travemünde sind die Kernzonen des ober-
zentrums und des tourismus mit einer Konzentration von arbeiten und Woh-
nen, Handel, Dienstleistung, Verwaltung und Kultur. entsprechend hoch ist die 
besucherfrequenz und der Druck der Werbeindustrie, entsprechend hoch ist 

•

Fachliche Begründung zur präambel

Werbung ist angesiedelt auf dem schmalen grat zwischen Information und ambiti-
onierter gestaltung einerseits und belästigung durch Verunstaltung und störende 
Häufung andererseits. Medien zur Vermittlung von Werbebotschaften sind  zei-
tungen, der rundfunk, das Fernsehen, das  Internet und die außenwerbung, die 
jedoch in diesem zusammenhang einen sonderfall darstellt: Die außenwerbung 
entfaltet ihre Wirkung in den öffentlichen raum, in den straßen und Plätzen der 
stadt, sie wird zum bestandteil architektonisch gestalteter Fassaden, der stra-
ßenräume und des stadtbildes. Die Werbeanlagen verändern damit das hoch-
komplexe gemeinsame Kulturgut der stadt und werden ein wichtiges element 
ihrer gestaltung. Hinzu kommt, dass es für den öffentlichen raum und seine auf-
gabe keine alternative gibt, der öffentliche raum mit seinen Funktionen steht 
uneingeschränkt allen zur Verfügung; d.h. aber auch, dass es keine Chance gibt, 
den anlagen der außenwerbung auszuweichen. Das macht die außenwerbung für 
die Werbenden so interessant, begründet aber gleichzeitig die besondere Verant-
wortung im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Diese Verantwortung erfordert ein 
verbindliches regelwerk, das private und öffentliche anliegen berücksichtigt. 

neben den einfach gesetzlichen regelungen sind für die altstadtbereiche von lü-
beck und travemünde aus mehreren gründen spezifische Vorgaben im rahmen 
der Werbeanlagensatzung notwendig:
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aber auch der anspruch und die erwartung der bewohner und der besucher der 
stadtzentren an einen adäquat gestalteten öffentlichen raum.

Die altstadtareale von lübeck und travemünde sind in besonderem Maße 
schutzwürdig: sie dokumentieren viele Jahrhunderte stadtbau- und Kulturge-
schichte und erzeugen mit vielen erhaltenswerten einzelgebäuden eine einzig-
artige stadtgestalt und ein Identität stiftendes stadtbild. Die eintragung der 
lübecker altstadt in die liste des kulturellen Welterbes der unesCo bestätigt 
die internationale bedeutung des stadtdenkmals.

Die einfach gesetzliche regelung der landesbauordnung schleswig-Holstein 
hat mit der jüngsten novellierung 2009 die reduktion auf aspekte der Verun-
staltungsabwehr fortgesetzt. Für die angesprochene Verantwortung im Kontext 
der altstädte lübeck und travemünde reicht dies jedoch nicht aus. Die vor-
liegende Werbeanlagensatzung will daher auch als anregung verstanden sein, 
den jeweiligen Kontext der außenwerbung, die straße, die Fassade, deren glie-
derungselemente und Maßstäblichkeit zu analysieren und auf der grundlage 
dieser analyse individuell entworfene Werbeanlagen zu entwickeln, die die ge-
stalterischen eigenheiten und ziele im straßenbild unterstützen und aufwerten.

PrÄaMbel

◄◄ Innenstadt lübeck 
◄ Innenstadt travemünde

•

•

Präambel
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§ 1 räumlicher Geltungsbereich

Diese satzung gilt im bereich der altstadtinsel der Hansestadt lübeck sowie 
der altstadt von lübeck-travemünde. Die geltungsbereiche sind den Plänen 
zu entnehmen, die als anlagen a und b bestandteil dieser satzung sind.

rÄuMlICHer geltungsbereICH

Fachliche Begründung

Der räumliche geltungsbereich der satzung umfasst die historisch gewachsenen 
siedlungsstrukturen der altstadtbereiche lübeck und travemünde und die ent-
sprechend einheitlich wahrnehmbare stadtgestalt mit ihren orts- und straßen-
bildern. 

Mit rücksicht auf topographische zäsuren ist der geltungsbereich eher weiter 
gefasst: so ist die gesamte lübecker altstadtinsel zwischen stadt-trave und 
Klughafen mit dem Holstentor und den salzspeichern westlich des traveufers 
einbezogen, obgleich z. b. die areale beidseits der Kanalstraße erst um die Jahr-
hundertwende 1900 im zuge der anlage des elbe-lübeck-Kanals als bauland 
gewonnen wurden. Im Hinblick auf die möglichen auswirkungen für die östliche 
stadtansicht gehören diese bereiche jedoch zwingend zum schutzgegenstand 
der satzung. Der beschriebenen Charakteristik der Kanalstraße ist durch diffe-
renzierte regelungen rechnung getragen. Der historische stadtgrundriss ist da-
gegen mit einheitlichen regelungen für Werbeanlagen beantwortet, ungeachtet  
z. b. der brüche durch Kriegszerstörung und Wiederaufbau mit zum teil verbrei-
terten straßenprofilen. Dahinter steht das ziel, mit den Mitteln der gestaltung des 
öffentlichen raumes und auch mit der gestaltung der anlagen für außenwerbung 
die struktur, logik und zusammengehörigkeit der stadtgestalt mit ihren straßen 
und Plätzen ablesbar zu verdeutlichen. 

Der räumliche geltungsbereich entspricht weitestgehend dem geltungsbereich 
des einzelhandelszentren- und nahversorgungskonzepts für das Hauptzentrum 
Innenstadt.

zum engeren altstadtbereich travemünde gehören die straßen Vorderreihe, 
Kurgartenstraße, Kirchenstraße, Kirchensteig, Jahrmarktstraße, torstraße, st.-
lorenz-straße, travenstieg, rose 2-12 und 1-9 und am lotsenberg. aufgrund 
der unmittelbaren auswirkungen auf das ortsbild travemündes schließt der 
geltungsbereich aber auch die uferkante der trave und die straßen Fischereiha-
fen, auf dem baggersand, gneversdorfer Weg, Vogteistraße und Paul-brümmer-
straße mit ein. Der räumliche geltungsbereich entspricht dem geltungsbereich 
des einzelhandelszentren- und nahversorgungskonzepts für das stadtteilzentrum 
travemünde.
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◄ luftbild mit geltungsbe-
reich altstadtinsel Hanse-
stadt lübeck

◄ luftbild mit geltungs-
bereich altstadt lübeck-
travemünde

rÄuMlICHer geltungsbereICH

geltungsbereich
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begrIFFsbestIMMungen

 
◄ beispiele für ortsfeste,   
rechtwinklig zur Fassade 
montierte Werbeanlagen 
(ausleger).                  

◄ beispiele für ortsfeste, 
fassadenparallele Werbean-
lagen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Werbeanlagen im sinne dieser satzung sind alle ortsfesten oder ortsfest ge-
nutzten anlagen gem. § 11 abs. 1 landesbauordnung schleswig-Holstein 
2009. Diese satzung gilt nicht für die in § 11 abs. 6 lbo genannten Werbe-
anlagen.

begriffsbestimmungen

Fachliche Begründung

Der begriff der Werbeanlage ist im § 11 abs. 1 landesbauordnung schleswig-
Holstein 2009 definiert. Von ortsfest genutzten Werbeanlagen ist auch dann aus-
zugehen, wenn anlagen nicht nur vorübergehend, sondern für längere Dauer oder 
auch regelmäßig wiederkehrend an gebäuden montiert werden (z. b. Fahnen). 
auch mobile Werbeträger (z. b. Fahrräder, anhänger, Dreiecksaufsteller) sind 
ortsfeste Werbeanlagen im sinne dieser satzung, wenn sie ortsgebunden genutzt 
werden.
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§ 3 Genehmigungspflicht

(1) genehmigungspflichtig sind alle Werbeanlagen gem. § 2, sofern deren 
ansichtsfläche größer als 0,2 m² ist oder wenn eine anlage aus mehreren 
selbständigen und für sich genommen kleineren Werbeanlagen mit ihrer ge-
samtfläche dieses Maß überschreitet.

(2) Die genehmigungspflicht nach anderen öffentlich rechtlichen regelungen, 
wie dem Denkmalschutzgesetz sH oder erhaltungssatzungen nach § 172 
baugb, bleibt unberührt.

geneHMIgungsPFlICHt
geneHMIgungsPFlICHt ab 0,2 m2

Fachliche Begründung

gemäß § 63 nr. 11 landesbauordnung schleswig-Holstein 2009 sind Werbe-
anlagen mit einer ansichtsfläche bis zu 1 m² verfahrensfrei, soweit sie nicht 
an Kulturdenkmalen oder im umgebungsschutzbereich von Kulturdenkmalen 
angebracht oder aufgestellt werden. Im geltungsbereich der Werbeanlagensat-
zung mit zahlreichen Kulturdenkmalen und herausragenden Dominanten wie der  
st. lorenz-Kirche in travemünde, und den fünf großkirchen der lübecker alt-
stadt ist grundsätzlich ein Kulturdenkmal oder dessen umgebungsschutzbereich 
unmittelbar durch die Montage von Werbeanlagen betroffen, so dass regelmä-
ßig auch für Werbeanlagen, die kleiner als 1 m² in der ansichtsfläche sind, ein 
genehmigungsverfahren durchzuführen ist. um den Verwaltungsaufwand auf ein 
sinnvolles und notwendiges Maß zu beschränken, ist mit 0,2 m² ansichtsfläche 
eine grenze für die genehmigungspflicht eingeführt. Danach ist z. b. für kleinere 
Praxenschilder kein genehmigungsverfahren erforderlich.

so ist eine praktikable, auch für den Werbeinteressenten klare regelung gege-
ben, die es dem laien erspart, sich mit dem komplexen begriff des umgebungs-
schutzbereiches von Kulturdenkmalen auseinanderzusetzen. 

gleichzeitig wird die Möglichkeit eröffnet, für Werbeanlagen zwischen 0,2 m² und 
1 m² ansichtsfläche, die erhebliche auswirkungen auf das straßenbild haben 
können, eine präventive Prüfung und ggf. beratung für eine genehmigungsfähige 
Planung anzubieten. auch im Hinblick auf das ziel einer bürgerfreundlichen und 
effizienten Verwaltung ist der präventiven Prüfung und beratung gegenüber auf-
wändigen Verfahren zur beseitigung rechtswidriger Werbeanlagen der Vorrang zu 
geben.
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◄ beispielhafte abmessun-
gen einer Werbefläche von 
0,2 m². alle Werbeflächen 
bis einschließlich 0,2 m² 
sind nicht genehmigungs-
bedürftig. Höhen-/abmes-
sungsbeschränkungen ge-
mäß § 5 sind zu beachten.

◄ beispiele für fassaden-
parallele Werbeanlagen 
unter 0,2 m². Diese anlagen 
sind gemäß satzung nicht 
genehmigungsbedürftig.

◄ beispiele für rechtwinklig 
zur Fassade angebrachte 
Werbeanlagen unter 0,2 m². 
Diese anlagen sind gemäß 
satzung nicht genehmi-
gungsbedürftig.

genehmigungspflicht
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allgeMeIne anForDerungen

Sockel

Gurtgesims

Fenstergewände
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◄ gliederungselemente   
    einer Fassade 

allgemeine anforderungen
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§ 4 allgemeine anforderungen

(1) Werbeanlagen sind nach lage, größe, Form, Farbe, Material, Konstruktion 
und Detail so zu wählen, dass die architektonische gestaltung und gliederung 
der gebäudefassaden ergänzt und nicht beeinträchtigt wird. eine überschnei-
dung von Werbeanlagen mit gliedernden Kanten und elementen der Fassa-
dengestaltung ist unzulässig.

arCHIteKtonIsCHe glIeDerung unD Werbung
arCHIteKtur unD FassaDe

Fachliche Begründung

Die zum öffentlichen raum hin wirksamen Fassaden der gebäude sind mit 
unterschiedlichen Materialien und Details architektonisch gestaltet. Für neu-
bauten ist es sinnvoll, dass Werbeanlagen bereits im architektonischen Kon-
zept berücksichtigung finden und so zum integrierten bestandteil der gestal-
terischen aussage werden. bei der nachträglichen Montage von Werbeanlagen 
an bestandsgebäuden gilt es zunächst, die gegebene Fassadengestaltung mit 
ihren Materialien, Öffnungen und gliederungselementen wie gesimsen und ge-
wänden zu analysieren. auf der grundlage dieser analyse kann die Werbean-
lage dann individuell so entworfen und abgestimmt werden, dass die jeweilige 
architektonische Idee nicht beeinträchtigt, sondern bestenfalls unterstützt wird.
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§ 4 allgemeine anforderungen

(2) Werbeanlagen dürfen nur soweit in erscheinung treten, dass der blick auf 
benachbarte Fassaden nicht behindert und das straßenbild nicht gestört wird.

Werbung IM strassenbIlD
zurüCKHaltung gegenüber naCHbarFassaDen

▼ Fassadenabwicklung der 
Hüxstraße mit Darstellung 
der fassadenparallelen und 
senkrechten Werbeelemente

allgemeine anforderungen

Fachliche Begründung

ein wichtiges anliegen der Werbeanlagensatzung geht dahin, durch verbindliche 
regeln ein faires Miteinander der verschiedenen Werbeträger im straßenbild 
zu ermöglichen. Das heißt, dass an jeder Fassade gleichberechtigte Chancen 
für anlagen der außenwerbung gegeben sein sollen, ohne beeinträchtigungen 
durch nach größe, Position oder gestaltung störende oder die sicht behindern-
de Werbeträger an nachbargebäuden. Damit soll einerseits ein Wettbewerb der 
Werbetreibenden untereinander verhindert werden, der jeden auffordern würde, 
den nachbarn zu „übertönen“. andererseits rücken so neben der jeweiligen ein-
zelfassade auch die abwicklung benachbarter Fassaden und das straßenbild in 
den Fokus der gemeinsamen Verantwortung. ein gut gestaltetes straßenbild wird 
nicht nur den belangen der Denkmalpflege und stadtgestaltung rechnung tragen, 
sondern als attraktive adressenbildung auch die angebote von Kultur, Handel und 
Dienstleistung wirksam unterstützen.
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§ 4 allgemeine anforderungen

(3) eine beleuchtung von Werbeanlagen ist so auszuführen, dass sie sich dem 
umgebungslicht (öffentliche beleuchtung) nach ihrer beleuchtungsstärke 
deutlich unterordnet.

beleuCHtung Von Werbeanlagen

► „Miteinander“ im 
straßenraum bezüglich 
größe und anordnung der 
Werbeanlagen und deren 
beleuchtung

Fachliche Begründung

ein wichtiger teilaspekt für angemessen in die umgebung eingefügte Werbeanla-
gen ist auch deren beleuchtung. nach der Werbeanlagensatzung ist eine beleuch-
tung oder selbstleuchtende ausführung von Werbeanlagen nicht ausgeschlossen. 
Diese soll aber so dezent gesteuert werden, dass die Werbeaussagen zwar auch 
in der dunklen tageszeit lesbar bleiben, aber dennoch keine Dominanz beanspru-
chen, die die gestalterischen elemente der Fassade oder die bestandteile und 
akzente des straßenbildes überstrahlen. Im anwendungsbuch zum lichtleitplan 
lübecker altstadt werden hierzu beispielhafte aussagen gemacht.

es ist die aufgabe der öffentlichen beleuchtung, die Verkehrssicherheit zu ge-
währleisten und es ist ggf. gegenstand eines lichtleitplanes, die aufhellung von 
wichtigen einzelfassaden oder städtebaulichen Dominanten zu begründen.
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◄◄ Hinterleuchtete einzel-
buchstaben (schattenschrift) 
Da der abstand zwischen 
Fassade und buchstabe 
gering ist, kann das licht 
nur schwach streuen und 
die beleuchtung erscheint 
dezent.

◄ beispiel für eine dezente 
beleuchtung 

allgemeine anforderungen
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KonKrete anForDerungen an  
Werbeanlagen
lage Von Werbeanlagen In Der unteren absCHlusszone

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind nur in der unteren abschlusszone der jeweiligen stra-
ßenfassaden zulässig. Die untere abschlusszone bezieht sich in der regel auf 
das erdgeschoss der jeweiligen Fassade und ist durch geschossgesimse, Ma-
terialwechsel, Vordächer oder vergleichbare elemente der architektonischen 
gliederung gekennzeichnet. 

Fehlen entsprechende Merkmale, ist die Montage von Werbeanlagen auch 
zulässig in den unteren zwei Dritteln der zone zwischen der oberkante der 
(schau-)fenster im erdgeschoss und der sohlbank der Fenster im 1. oberge-
schoss. Dabei soll die Werbeanlage der unteren abschlusszone zugeordnet 
werden, das heißt der abstand zwischen der oberkante des schaufensters 
im erdgeschoss und der unterkante der Werbeanlage soll kleiner gewählt 
werden, als der abstand zwischen der oberkante der Werbeanlage und der 
unterkante der sohlbank des Fensters im 1. obergeschoss.

ausgenommen von dieser beschränkung sind temporäre beflaggungen zu be-
sonderen ereignissen (Firmenjubiläum u. ä.) für die Dauer von max. 14 tagen.

Fachliche Begründung

Die im satzungsbereich zulässigen Werbeanlagen an der stätte der leistung 
richten sich unmittelbar an den Passanten im öffentlichen straßenraum und in-
formieren über das örtliche angebot. Fremdwerbung oder Fernkennzeichnung 
sind dagegen mit den strukturellen Maßstäben der altstadtareale nicht verein-
bar, da sich entsprechende Werbeanlagen nach ihrer größe, ausführung und 
gestaltung nicht in die orts- und straßenbilder der altstadtbereiche integrieren 
lassen. Insoweit bietet sich die untere abschlusszone der jeweiligen Fassaden als 
suchbereich für die Montage von Werbeanlagen an. Werbeanlagen im bereich 
der obergeschosse würden den bezug zur stätte der leistung im erdgeschoss 
verlieren. auch für Dienstleister, die ihre räume in obergeschossen haben, ist 
die entsprechende Hinweiswerbung über oder neben dem jeweiligen zugang in 
der unteren abschlusszone sinnvoll angeordnet. Die beschränkung auf die untere 
abschlusszone ist aber auch notwendig, um die Hauptaussage der Fassaden und 
straßenbilder der architektonischen gestaltung vorzubehalten. Die Werbeanla-
gen sollen pointiert und geordnet auf geeigneten teilflächen eingefügt werden 
und nicht als zweite schicht die Fassaden überziehen.

Die Definition der unteren abschlusszone kann nicht allgemein gültig formuliert 
werden, sondern muss aus der analyse jeder einzelfassade abgeleitet werden. 
einen ersten anhaltspunkt bietet die erdgeschosszone. Im Weiteren kommt es 
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KonKrete anForDerungen an  
Werbeanlagen

◄ lage der Werbeanlagen in 
der erdgeschosszone.
anordnung der Werbeanla-
gen in den unteren 2/3 der 
zone zwischen oberkante 
(schau-)Fenster im erdge-
schoss und unterkante sohl-
bank im 1. obergeschoss.

a < b
b: abstand oberkante  
    Werbung zur unterkante  
    sohlbank 1.og
h: Höhe Werbung
a: abstand oberkante    
    schaufenster 

◄ Die Werbung ist pointiert 
und geordnet auf geeigne-
ten Flächen angeordnet und 
fügt sich in die architektoni-
sche gliederung ein.

◄ beispiele für eine tempo-
räre beflaggung (hier: zur 
neueröffnung).

Konkrete anforderungen

weniger auf mathematische Vorgaben an (z. b. Meter über geländeniveau) oder 
konstruktive Daten (z. b. oberkante Decke über dem erdgeschoss), sondern viel-
mehr auf die sichtbaren gliederungselemente der Fassade (wie z. b. geschossge-
simse etc.). In zweifelsfällen können auch benachbarte Fassaden in die betrach-
tung einbezogen werden. 
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FassaDenParallele anlagen

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(2) Parallel zur gebäudefront an der straßenfassade angebrachte Werbean-
lagen sind nur als aufgemalte oder plastische einzeilige einzelbuchstaben 
zulässig, deren Höhe 40 cm, deren strichbreite 10 cm und deren ausladung 
20 cm nicht überschreiten.

ausnahmsweise 

Fachliche Begründung

Die fassadenparallelen Werbeanlagen sind regelmäßig als filigrane einzelbuchsta-
ben auszuführen, um die Materialität, Farbigkeit, struktur und textur des Fassa-
denmaterials selbst weitgehend sichtbar und ablesbar zu belassen. schilder und 
Kästen sind daher an bestandsgebäuden regelmäßig nicht zulässig. sie können 
nur zugelassen werden, wenn diese keine für die Fassadengestaltung wichtigen 
Flächen verdecken, sondern nach größe, Proportion, Material, gestaltung und 
lage ihrerseits elemente der Fassadenkonzeption sind. Die vorgeschriebenen 
abstände zwischen Werbeanlagen und Kanten der architektonischen gliederung 
sind erforderlich, um den zusammenhang der Fassaden zu gewährleisten und 
nicht durch Werbeanlagen zu stören oder zu unterbrechen. ein wichtiges Kenn-
zeichen der altstadtbereiche lübeck und travemünde ist die Parzellenstruktur, 
der jeweils individuell gestaltete Fassaden entsprechen. Der dadurch erzeugte 
rhythmus im straßenbild soll durch auf die einzelnen Fassaden abgestimmte 
Werbeanlagen unterstützt werden. Wiederholte oder gleichförmig gestaltete Wer-
beanlagen über zwei oder mehr Parzellen würden diese Charakteristik im stadt- 
und straßenbild schwächen und stören.

• 

• 

• 

können einzelbuchstaben auch zweizeilig zugelassen werden, wenn die ge-
samthöhe 50 cm nicht überschreitet.

dürfen einzelne buchstaben, logos oder embleme die Höhenbeschränkung 
überschreiten.

können schilder oder Kästen zugelassen werden, wenn diese als integrier-
ter bestandteil der architektonischen Fassadengliederung mit plastischen 
aufgesetzten schriftzügen gestaltet sind.

Werbeanlagen müssen zu elementen der horizontalen Fassadengliederung 
und Öffnungen einen abstand von mindestens 10 cm und von den äußeren 
seitlichen begrenzungen der Fassade von mindestens 25 cm einhalten. Die 
breite einer fassadenparallelen Werbeanlage darf maximal 5,0 m betragen.
Werbeanlagen benachbarter straßenfassaden dürfen sich nicht wiederholen 
und nicht zu einer durchlaufenden einheit zusammengefasst werden.
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◄◄ Die fassadenparallele 
Werbung, einzeilig mit regel-
mäßigen, filigranen einzel-
buchstaben, fügt sich in die 
architektonische gliederung 
ein.

◄ beispiele für in die Fas-
sadengestaltung integrierte 
Kästen mit plastischen, 
aufgesetzten schriftzügen/
logos.

◄ Die fassadenparallele 
Werbung ist bei einer ge-
samthöhe von max. 50 cm 
zweizeilig zulässig.

◄ abstände der Werbung zu 
fassadengliedernden elemen-
ten, maximale gesamtab-
messungen.

max. Höhe:   h = 40 cm
max. länge:  l = 5,0 m
max. tiefe:    t = 20 cm

Konkrete anforderungen
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► Fassadenparallele Wer-
beanlagen mit Höhenüber-
schreitungen im bereich des 
logos können genehmigt 
werden. es gelten § 4 und 
§ 5.

► Fassadenparallele Wer-
bung, mehrzeilig: es gelten 
§ 4 und § 5. Die zulässige 
gesamthöhe beträgt jedoch 
50 cm.
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◄ Fassadenübergreifende 
Werbeanlagen sind unzuläs-
sig, da die ablesbarkeit der 
einzelnen gebäude (Parzellen-
struktur) beeinträchtigt ist. 

◄◄ Die zulässige gesamthö-
he von 50 cm wird über-
schritten, dennoch fügt sich 
die Werbeanlage zurückhal-
tend in die Fassade ein.

◄ Höhenüberschreitung 
im bereich des logos. 
Der name fügt sich in die 
Fassadengliederung ein. Die 
überschneidung des „p“ ist 
geringfügig und fällt nicht 
negativ auf.

Konkrete anforderungen
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ausleger

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(3) Im rechten Winkel zur gebäudefront angebrachte Werbeanlagen (ausle-
ger) dürfen in den außenabmessungen max. 1,0 m hoch, 1,0 m breit und 20 
cm tief sein. sie dürfen jedoch eine ansichtsfläche von 0,6 m² nicht über-
schreiten. Die ausladung darf max. 1,0 m betragen und muss mit dem lot 
auf den gehweg mindestens 1,0 m von der straßenseitigen gehwegkante ent-
fernt sein. Die unterkante des auslegers muss mindestens 2,5 m über dem 
gehweg liegen.

► Mögliche Formen inner-
halb der Höchstabmessun-
gen von auslegern mit 
jeweils 0,6 m² . 
Freie Formen mit einer 
größe von bis zu 0,6 m² und 
innerhalb der Höchstabmes-
sungen sind ebenfalls 
möglich und erwünscht.

Fachliche Begründung

Für ausleger ist die max. zulässige ansichtsfläche kleiner als die max. zulässi-
ge außenabmessung. Damit ist eine anregung gegeben, ausleger als entwurf-
saufgabe für jeden einzelfall zu verstehen und durch eine gestaltung mit ausge-
schnittenen Flächen eine größtmögliche transparenz in der straßenperspektive 
zu gewährleisten. Die max. ausladung ist auf 1,0 m beschränkt, um eine störende 
sichtbehinderung auf benachbarte Fassaden in der straßenperspektive zu ver-
meiden. so können ausleger interessante Werbeträger sein und dennoch die ab-
lesbarkeit der Fassadenabwicklung im straßenraum sicherstellen.
Die lichte Mindesthöhe von 2,5 m und der Mindestabstand von der gehwegkante 
dienen ebenfalls der freien sicht unterhalb und seitlich des Werbeträgers, die 
Maße entsprechen aber auch den Vorgaben im sinne der Verkehrssicherheit, 
z. b. für den lieferverkehr.
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◄ adler und schriftzug lie-
gen innerhalb der zulässigen 
abmessungen. Das ausge-
schnittene Motiv hat eine 
sehr gute Werbewirkung 
und minimiert gleichzeitig 
das sichthindernis.

◄ unterschiedliche Formen 
und ausführungen von 
auslegern. 

◄ Maximale abmessungen 
und einzuhaltende Mindest-
abstände von auslegern:

max. Höhe h = 1,0 m
max. ausladung b = 1,0 m
max. tiefe t = 20 cm
max. Fläche = 0,6 m²

min. h unterhalb: 2,5 m
min. abstand straße: 1,0 m

Konkrete anforderungen
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selbstleuCHtenDe Werbeanlagen

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(4) selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur zulässig, wenn sie sich der öf-
fentlichen beleuchtung der jeweiligen umgebung deutlich unterordnen und 
zwar als:

Fachliche Begründung

Die ausführung selbstleuchtender oder beleuchteter Werbeanlagen ist nicht aus-
geschlossen, um die lesbarkeit der Werbeanlagen auch in der dunklen tageszeit 
zu ermöglichen. Dabei sind jedoch alle Formen der Dominanz, aufdringlichkeit 
und blendwirkung zu vermeiden. licht ist durchaus ein element der attraktiven 
gestaltung im straßenraum. In erster linie geht es dabei aber um öffentliche be-
leuchtung, die neben der Verkehrssicherungspflicht auch gestalterische aspekte 
behandelt. Daneben tritt die aufhellung von einzelnen Fassaden, die hinsichtlich 
der ziele der stadtgestaltung und/oder der Denkmalpflege eine betonung erfahren. 

ergänzt wird das beleuchtete straßenbild durch schaufenster mit den Warenaus-
lagen. Das so gewonnene nächtliche straßenbild macht den straßenraum erleb-
bar, ohne die nacht zum tage zu machen. selbstleuchtende oder beleuchtete 
Werbeanlagen sollen dieses gleichgewicht nicht stören und sind daher auf solche 
ausführungen in der Form filigraner einzelbuchstaben beschränkt, die eine dezen-
te leuchtwirkung haben, ohne die umgebung zu überstrahlen. 
sofern leuchten zur externen aufhellung von Werbeanlagen montiert werden, 
sollen auch diese die anforderungen gemäß § 4 absatz 1 erfüllen. Vorzugsweise 
sollten die leuchten als bestandteil der architektonischen gestaltung integriert 
werden. 

hinterleuchtete einzelbuchstaben mit indirekter leuchtwirkung (schatten-
schrift),

einzelbuchstaben, deren leuchtwirkung auf den spiegel mit einer strichbreite 
von max. 5 cm beschränkt ist, während die zargen lichtundurchlässig gestal-
tet sind. Wenn der spiegel der einzelbuchstaben lichtundurchlässig ausgeführt 
wird, ist ausnahmsweise auch eine leuchtwirkung der zargen zulässig,

offene rohrbelegung ohne blendwirkung,

selbstleuchtende Kästen und ausleger mit lichtundurchlässigem gehäuse und 
ausgeschnittenen schriftzügen, die die Wirkung von einzelbuchstaben haben,

Werbeanlagen mit aufhellung durch externe leuchten, wenn diese in die ele-
mente der Fassade (gesims/Vordach etc.) integriert sind.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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offene
Rohrbelegung
(Beleuchtung)

Spiegel
lichtundurchlässig

Zarge
lichtundurchlässig

Spiegel
lichtundurchlässig

Strichbreite
max. 5cm
lichtdurchlässig

Beleuchtung
(im Innenraum)

Spiegel

Zarge
lichtundurchlässig

Beleuchtung
(im Innenraum)

Zarge
lichtdurchlässig

▲ § 5 (4) b einzelbuchsta-
ben mit leuchtwirkung auf 
dem spiegel

▲ § 5 (4) b einzelbuchstaben 
mit leuchtwirkung auf der 
zarge

▲ § 5 (4) c 
offene rohrbelegung

◄ beispiel für hinterleuchte-
te einzelbuchstaben (§ 5 (4) 
a) schattenschrift.

◄◄ § 5 (4) d ausleger mit 
ausgeschnittenen schrift-
zügen.

◄ unterschiedliche Varian-
ten zu § 5 (4) e Werbeanla-
gen mit dezenter aufhellung 
durch externe leuchten 
als einzelleuchten oder mit 
gleicher breite angeordnete 
langfeldleuchte. 

◄ beispiele für hinterleuchtete 
einzelbuchstaben 

Konkrete anforderungen



Hansestadt lübeck
Werbeanlagensatzung

34

Werbung Für PerIoDIsCH WeCHselnDe angebote

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(5) Für periodisch wechselnde angebote von gastronomiebetrieben sind auch 
bis zu drei tafeln in einer breite von max. 50 cm und einer Höhe von max. 70 
cm zulässig, wenn die grundfläche und der rahmen der tafel dunkel (ver-
gleichbar ral 6004 oder dunkler) sind und zu gliedernden elementen und 
Kanten der Fassadengestaltung mindestens ein abstand von 5 cm eingehal-
ten wird.

► Werbung für periodisch 
wechselnde angebote auf 
maximal 3 tafeln mit dunk-
lem Hintergrund.

max. Höhe h = 70 cm
max. breite b = 50 cm
randabstand > 5 cm

► schwarze, in die erd-
geschosszone integrierte 
tafeln mit weißer schrift 
verkünden das tägliche an-
gebot. Die tafeln fügen sich 
in die Fassadengestaltung 
und -gliederung ein.

Fachliche Begründung

als ersatz für unzulässige Werbeaufsteller im straßenraum vor den gebäudefas-
saden können gastronomiebetriebe ihre tagesangebote zum beispiel auf von 
Hand beschriebenen tafeln vermitteln, die auf geeigneten Flächen der Fassade 
mit abstand zu gliedernden elementen und Kanten montiert werden. Die helle 
schrift auf dunklem grund entspricht der zurückhaltenden Wirkung von einzel-
buchstaben. bunte Plakate, Fotos von speisen etc. sind dagegen auszuschließen.



35

§ 5 Konkrete anforderungen an Werbeanlagen

(6) Pro geschäft oder betrieb und zu jeder straßenseite ist max. eine Wer-
beanlage im sinne des absatzes 2 und max. eine Werbeanlage im sinne des 
absatzes 3 zulässig. bei Fassadenbreiten von mehr als 20 m können aus-
nahmsweise auch weitere Werbeanlagen zugelassen werden, wenn der ein-
druck einer parzellenübergreifenden gestaltung und beeinträchtigung des 
straßenbildes vermieden werden.

zulÄssIge anzaHl Von Werbeanlagen

◄ eckgebäude: zu beiden 
straßenseiten ist je eine 
parallele Werbeanlage und 
ein ausleger zulässig.

Konkrete anforderungen

Fachliche Begründung

Jeder Handels- oder Dienstleistungsbetrieb im geltungsbereich der satzung soll 
die Möglichkeit haben, eine Information über sein angebot im öffentlichen stra-
ßenraum zu kommunizieren. gleichzeitig geht es darum, eine störende Häufung 
von Werbeanlagen zu vermeiden. Jedem betrieb steht daher zu jeder straßensei-
te, an der er eine belegenheit hat, eine zur Fassade parallele Werbeanlage und 
– sofern es die konkreten örtlichen gegebenheiten erlauben – ein ausstecker zur 
Verfügung, um den individuellen namen und die jeweilige branche zu bezeichnen. 
Wiederholungen sind dagegen ebenso auszuschließen, wie die aufzählung einzel-
ner sortimentsbestandteile und von einzelnen Markennamen.
unbenommen bleibt die gestaltung von Warenauslagen im schaufenster, die 
natürlich eine ergänzende werbende Funktion haben und einen wesentlichen 
beitrag zu einem attraktiven gesamteindruck einer straße leisten können, aber 
dennoch nicht zu den anlagen der außenwerbung im sinne der Werbeanlagensat-
zung gehören. grundsätzlich abzugrenzen ist die Warenauslage und schaufens-
tergestaltung von einer flächigen beklebung der schaufenster oder der Montage 
von Werbeflächen unmittelbar vor oder hinter der schaufensterscheibe (siehe § 6 
absatz 2). 
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unzulÄssIge Werbeanlagen
FreMDWerbeanlagen

§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind als Fremdwerbeanlagen außerhalb der stätte der leis-
tung unzulässig. 

ausnahmsweise können zugelassen werden:
Fremdwerbeanlagen als rückseiten der stadtinformationsanlagen, (stadt-
pläne/Kulturwerbung/stadteigene belange) mit dem Format 1,2 x 1,8 m 
im öffentlichen straßenraum. anzahl und abstände der stadtinformati-
onsanlagen sind so zu wählen, dass eine bedarfsgerechte Positionierung 
der stadtpläne und Kulturhinweise als öffentliche Information gegeben ist. 
Diese regelung gilt auch für Fahrgastunterstände des stadtverkehrs, wenn 
eine seite mit einer stadtinformationsanlage ausgestattet wird.

anschlagsäulen und ähnliche stadtmöbel für Klebemedien im öffentlichen 
raum, die überwiegend bekanntmachungen und Hinweise auf kulturelle 
Veranstaltungen im stadtgebiet und der näheren umgebung dienen.

im bereich der Parkplätze an der Kanalstraße und an der Drehbrücke hin-
terleuchtete säulen, wenn sie mit einem uhrenaufsatz ausgestattet sind.

der Hauptwerbeanlage untergeordnete embleme von brauereien an gast-
stätten.

Fachliche Begründung

Fremdwerbeanlagen, also jegliche außenwerbung ohne unmittelbaren bezug zur 
stätte der leistung (siehe § 5 absatz 6), ist im geltungsbereich der Werbean-
lagensatzung grundsätzlich ausgeschlossen. schon nach gesetzlicher regelung 
der landesbauordnung schleswig-Holstein sind Fremdwerbeanlagen in Wohnge-
bieten unzulässig. 

Im geltungsbereich der Werbeanlagensatzung finden sich neben Wohngebie-
ten zwar auch Misch- und Kerngebiete, jedoch mit der besonderheit, dass die 
Mischgebiete stark durch Wohnen geprägt sind und dass auch die Kerngebiete 
im rahmen der bauleitplanerischen Feinsteuerung das Wohnen allgemein neben 
den kerngebietstypischen nutzungen zulassen, während z. b. kerngebietstypi-
sche Vergnügungsstätten restriktiv gesteuert werden. es ist also ein zentrales 
anliegen der stadtplanung, das Wohnen in der lübecker altstadt und dem alt-
stadtbereich travemünde zu fördern und zu stabilisieren. Dabei ist das Wohnen 
mit unvermeidbaren störungen durch Verkehr, hohe besucherfrequenz und hohe 
nutzungsdichte konfrontiert. 

• 

• 

• 

• 
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unzulÄssIge Werbeanlagen

zusätzliche belastungen der bewohner in der lübecker altstadt und dem alt-
stadtbereich travemünde durch anlagen der Fremdwerbung können vor diesem 
Hintergrund jedoch nicht akzeptiert werden. Fremdwerbeanlagen sind aufgrund 
der typischen Flächenwirkung und größe (z. b. Plakattafeln, großwerbeflächen 
im euroformat und ganzsäulen) nicht mit den kleinteiligen strukturen der lübe-
cker altstadt und dem altstadtbereich travemünde, ihren straßenräumen und 
Fassaden vereinbar.

Die lübecker altstadt als unesCo-Welterbestätte und die kleinstädtische histo-
rische struktur alt-travemündes mit ihren unverwechselbaren erscheinungsbil-
dern sind in einem besonderen Maß schützenswert.
aufgrund der hohen nutzungsdichte mit Werbeanlagen an der stätte der leis-
tung wäre mit zusätzlichen anlagen der Fremdwerbung eine störende Häufung 
nicht zu verhindern. Die mit flächigen anlagen der Fremdwerbung regelmäßig 
verbundene sichtbehinderung ist mit rücksicht auf das orts- und straßenbild in 
der historischen altstadt und in alt-travemünde nicht zu rechtfertigen.

Die altstädte lübeck und travemünde sind auch gegenüber störungen durch 
licht im zusammenhang mit Fremdwerbeanlagen sehr empfindlich. allein schon 
durch die standardgrößen von Fremdwerbeanlagen sind beleuchtete oder selbst-
leuchtende ausführungen im Kontext der altstadtstraßen nicht verträglich.
Fremdwerbeanlagen sind in der regel Wechselwerbeträger, deren konkrete 
Werbeauftritte (z. b. Farben) keiner steuerung im genehmigungsverfahren un-
terliegen. gerade aufdringliche und grelle Farbkombinationen können jedoch im 
umgebungsbereich eines geschützten orts- und straßenbildes zu erheblichen 
beeinträchtigungen führen.

◄ beispiel für eine Fremd-
werbung in einer tordurch-
fahrt. Fremdwerbeanlagen 
sind unzulässig.

◄◄ Werbung auf der rück-
seite von stadtinformations-
anlagen (stadtpläne).
stadtinformationsanlagen 
können in einer bushalte-
stelle integriert oder frei 
aufgestellt sein.

unzulässige Werbeanlagen
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schließlich wären die global austauschbaren erscheinungsbilder von Fremdwer-
beanlagen geeignet, die Individualität und unverwechselbarkeit der altstadtare-
ale lübeck und travemünde nachhaltig zu schädigen und damit den kulturellen 
Denkmalwert ebenso zu gefährden wie die attraktivität für bewohner, besucher 
und touristen.
es ist daher zwingend, die Fremdwerbung nicht nur in gut erhaltenen altstadt-
straßen, sondern auch in straßen, die mit verbreitertem Querschnitt nach dem 
zweiten Weltkrieg neu aufgebaut wurden, wie die breite straße zwischen Meng-
straße und beckergrube, grundsätzlich auszuschließen. Da alle vorgenannten 
Kriterien auch hier zutreffen, von architektonisch detailliert gestalteten Fassaden 
der 1950er Jahre bis zu den Identität stiftenden blickbeziehungen zur Jakobikir-
che nach norden und zum Kanzleigebäude des rathauses im süden, verlangt 
dieser von nachkriegsbebauung flankierte straßenzug ebenso einen schutz vor 
störenden Werbeanlagen wie gut erhaltene enge altstadtstraßen.
so gilt zum beispiel auch für die Vogteistraße in travemünde, dass anlagen der 
Fremdwerbung im geltungsbereich der Werbeanlagensatzung die Maßstäblich-
keit der altstadt travemündes und die erlebbarkeit des ortsbildes nachhaltig 
stören und beeinträchtigen würden.

ausnahmen sind nur zugelassen für die rückseiten von den vergleichsweise 
kleinen stadtinformationsanlagen, deren Vorderseite in der regel einen stadt-
plan oder die ankündigung kultureller Veranstaltungen städtischer einrichtungen 
trägt. an der aufstellung dieser stadtmöbel besteht daher ein öffentliches Inte-
resse. Die zahl der stadtmöbel ist begrenzt und abstände der stadtinformati-
onsanlagen untereinander sind vorgegeben durch eine sinnvolle Verteilung der 
stadtplaninformation innerhalb des straßennetzes der altstädte. Die rückseitige 
Werbeanlage schafft insoweit keine zusätzlichen vermeidbaren sichthindernisse.
Für Wartehäuschen an bushaltestellen im geltungsbereich der satzung ist dage-
gen eine werbefreie, dreiseitig verglaste ausführung zu fordern, die blickbezie-
hungen und damit auch orientierung für die Fahrgäste weitestgehend freihält. 
sofern ein anderer geeigneter standort für eine stadtinformationsanlage nicht 
gefunden werden kann, ist in einzelfällen auch eine Integration von stadtinfor-
mationsanlagen mit rückseitigen Werbeanlagen in eine seitenwand eines Warte-
häuschens an einer bushaltestelle möglich. 

eine weitere ausnahme ist eröffnet für anschlagsäulen und ähnliche stadtmöbel 
für Klebemedien im öffentlichen raum, die überwiegend bekanntmachungen der 
Hansestadt lübeck mit Hinweise auf kulturelle Veranstaltungen im stadtgebiet 
und der näheren umgebung dienen. 

auf einem der Parkplätze östlich der Kanalstraße kann  zudem eine hinterleuch-
tete säule mit einem uhrenaufsatz zugelassen werden. Diese Parkplätze liegen 
zwar auf der Halbinsel zwischen stadt-trave und Klughafen, jedoch außerhalb 
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des historischen stadtgrundrisses, der hier bis zum bau des elbe-lübeck-Kanals 
im Jahr 1900 am ufer der gestauten Wakenitz endete. auch die westlich an die 
Kanalstraße angrenzenden grundstücke sind teil der landgewinnung im zuge 
des Kanalbaus und folglich erst im 20. Jahrhundert genutzt und bebaut worden. 
Dennoch ist auch in dieser zone beidseits der Kanalstraße darauf zu achten, dass 
die blickbeziehungen zwischen Vorstadt und altstadt nicht gestört werden. auch 
an der Drehbrücke auf der westlichen seite der straße an der untertrave kann 
eine entsprechende hinterleuchtete säule mit uhrenaufsatz ausnahmsweise zu-
gelassen werden. Dieser bereich der lübecker altsstadt ist ebenfalls erst mit 
umsetzung des rehderplans für den lübecker Fernhafen um 1900 entstanden. 
Der standort ist so zu wählen, das durch die säule die blickbeziehung zwischen 
den Wallhabinseln und der altstadt nicht gestört wird.
Diese uhren sind ein angebot der stadt an die bürgerinnen, bürger, besuche-
rinnen und besucher, an diesen stark frequentierten zugängen in die lübecker 
altstadt.

Die Parkplätze an der Kanalstraße und der Drehbrückenplatz sind ausgangs-
punkte für viele besucherinnen und besucher der lübecker altstadt. auch im 
zeitalter des Handys sind im öffentlichen raum aufgestellte uhren ein bewährtes 
Instrument für die zeitliche orientierung.

unzulässige Werbeanlagen
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§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(2) Werbeanlagen sind unzulässig als flächige beklebung von schaufenstern 
und flächige Verdeckung von schaufenstern durch Plakate, banner oder der-
gleichen. 

ausnahmsweise können einzeilige beklebungen der schaufenster im oberen 
Drittel mit einzelbuchstaben in einer Höhe von max. 30 cm zugelassen wer-
den, wenn weitere Fassadenwerbung nicht möglich ist oder nicht ausgeführt 
wird.

FlÄCHIge beKlebung Von sCHauFenstern

► Durch gesimse, erker, 
stuck oder andere Fassa-
dengestaltungselemente 
kann eine Platzierung von 
Werbung an der Fassade 
nicht möglich bzw. nicht 
sinnvoll sein. eine beklebung 
des schaufensters im oberen 
Drittel mit einzelbuchstaben 
ist dann die alternative.

Fachliche Begründung

schaufenster geben den blick frei auf die Warenauslagen im laden oder schau-
fensterbereich. Diese Funktion würde durch flächige beklebung von schaufens-
tern behindert oder sogar unmöglich gemacht. Damit wäre potentiell ein gra-
vierender Verlust an attraktivität des jeweiligen straßenraumes verbunden, der 
durch die negative Vorbildwirkung noch gesteigert würde. zudem ist eine bekle-
bung des schaufensters nicht mehr als Warenauslage, sondern als anlage der 
außenwerbung einzustufen, die bei flächiger ausführung den anforderungen die-
ser satzung widerspricht. Für den Fall, dass geeignete Fassadenflächen nicht zur 
Verfügung stehen oder bewusst freigehalten werden sollen, wird ausnahmsweise 
eine untergeordnete beklebung mit einzelbuchstaben zugelassen, die die Funk-
tion des schaufensters nicht beeinträchtigt. einer beklebung der glasscheibe ist 
die Verhängung des schaufensters mit tafeln/Plakaten/Fotos etc. unmittelbar 
vor oder hinter der scheibe gleichzusetzen. auch solche anlagen sind als un-
zulässige Werbeanlagen einzustufen, während von einer schaufenstergestaltung 
erst dann gesprochen werden kann, wenn von der scheibe ein deutlicher abstand 
(größer als 30 cm) eingehalten wird. 
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◄ Die vollflächige, farbige 
beklebung der schaufenster 
erlaubt keinen einblick. 
Der gesamteindruck 
der gebäude sowie des 
straßenraumes wird negativ 
beeinträchtigt.

◄ Die beklebung der schau-
fenster mit farbiger Darstel-
lung der gerichte, die Fahne 
und die Passantenstopper 
sind unzulässig.

◄ Die beklebung der 
schaufenster, die Fahne 
und die Passantenstopper 
sind unzulässig.

unzulässige Werbeanlagen
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KlettersCHrIFt

§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(3) Werbeanlagen sind unzulässig als senkrecht montierte Kletterschrift, die 
gliedernde elemente der Fassadengestaltung überdeckt.

► senkrechte Werbung, 
sogenannte Kletterschrift, 
ist unzulässig. 

► Die senkrechte Klet-
terschrift an der Fassade 
unterbricht die architektoni-
sche gliederung: Der sockel 
des gebäudes wird verdeckt 
und ist nicht ablesbar, die 
seitliche rahmung des 
schaufensters wird durch 
die Werbung unterbrochen.

Fachliche Begründung

Die senkrecht montierte Kletterschrift ist bereits durch die beschränkung auf die 
untere abschlusszone (§ 5 absatz 1) ungeeignet. auch Pfeiler und Wandscheiben 
zwischen den Fenstern im erdgeschoss sollen als wichtige elemente der architek-
tonischen gliederung nicht durch Werbeanlagen verdeckt werden. 
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§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(4) Werbeanlagen sind unzulässig als Werbeaufsteller (Passantenstopper) vor 
den gebäuden. Das Verbot gilt auch für Fahrräder, Fahrradständer und ver-
gleichbare anlagen, an denen Werbeträger befestigt sind, die für längere oder 
immer wiederkehrend auch für kürzere zeit an bestimmter stelle auf Flächen 
im öffentlichen raum mit dem Hauptziel der Werbung abgestellt werden.

WerbeauFsteller/PassantenstoPPer

◄ beispiele für Passanten- 
    stopper

unzulässige Werbeanlagen

Fachliche Begründung

gemäß § 5 absatz 6 stehen jedem geschäft oder betrieb zwei Werbeanlagen an 
der Hausfassade zu. Damit sind für jeden gleiche bedingungen und die Vorausset-
zungen für ein faires Miteinander gegeben. zusätzliche Werbeaufsteller im öffent-
lichen raum bergen die gefahr, nach lage, anzahl, größe und gestaltung eine 
Konkurrenzsituation und damit eine im Verwaltungsvollzug nicht mehr steuerbare 
entwicklung einzuleiten, die zu einer störenden Häufung von Werbeanlagen im 
straßenbild führt. störend ist in jedem Fall auch neben der Verkehrsbehinderung 
für Fußgänger die behinderung der freien sicht im straßenraum. Die flächigen 
Werbeträger der aufsteller können zudem die mit dieser satzung eingeforderten 
Qualitätsansprüche nicht erfüllen. 
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§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(5) Werbeanlagen sind unzulässig als anstrahlung oder lichtprojektion sowie 
als leuchtband, leuchtkette, leuchtkontur oder ähnliche Installationen. 
ausnahmsweise können aufhellungen von Fassaden zugelassen werden, 
wenn stadtgestalterische aspekte diese rechtfertigen.

WerbeWIrKsaMe anstraHlung/lICHtProJeKtIon

► unzulässige, farbige 
Werbung in Form von einem 
Display mit leD laufschrift.

►► unzulässige lichtpro-
jektion auf eine Fassade 
(Fotomontage).

► beispiel für eine leucht-
kette in Form von um die 
Fenster angeordneten 
glühbirnen. leuchtketten 
sind unzulässig.

Fachliche Begründung

Das nächtliche straßenbild ist das ergebnis des zusammenspiels aus öffentlicher 
beleuchtung, (schau-)fensterbeleuchtung und aufhellung einzelner gebäude und 
Fassaden, die funktional, bauhistorisch oder stadträumlich eine besondere be-
deutung haben. alle lichttechnischen Inszenierungen zu Werbezwecken, auch 
wenn diese keine konkreten Werbeaussagen zum gegenstand haben, stören die-
ses gleichgewicht und sind daher auszuschließen.
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§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(6) Werbeanlagen sind unzulässig als bewegliche Werbeanlagen.

◄ beispiele für Prismenwender 
(bewegliche Werbeanlage).
bei Prismenwendern wird  
der bildwechsel durch die 
Drehung einzelner oder 
mehrerer gekoppelter Prismen 
erreicht, die von einem Motor 
bewegt werden. so sind z. b. 
bei dreieckigen Prismen drei 
verschiedene bildstellungen 
möglich.
Prismenwender sind gemäß 
satzung unzulässig.

beWegte anlagen

unzulässige Werbeanlagen

Fachliche Begründung

auch jede Form beweglicher Werbeanlagen würde die aufmerksamkeit der Pas-
santen in einem Maße beanspruchen, das den Werbeanlagen im straßenbild eine 
störende Dominanz zukommen ließe und den geschäftsleuten einen ungewollten 
Wettbewerb um aufmerksamkeit aufzwingen würde. aus diesem grund sind be-
wegliche Werbeanlagen – unabhängig davon, ob sie durch Wind- oder Motorkraft 
bewegt werden – unzulässig.
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anlagen MIt grellen Farben/beWegtes lICHt

§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(7) Werbeanlagen sind unzulässig als Werbeanlagen mit grellen Farben, grel-
lem, beweglichem oder blinkendem licht. als grell gilt Farbe oder licht, wenn 
diese blenden, aufdringlich wirken oder in einem auffälligen Missverhältnis zu 
der jeweiligen umgebung stehen.

► grelle beleuchtung bei 
Dunkelheit in Form von blin-
kendem (oben) bzw. bewegli-
chem licht (leD laufschrift).

Fachliche Begründung

Weder durch Farben noch durch lichtstärke oder bewegtes licht sollen Werbe-
anlagen in einen aufdringlichen Kontrast oder in ein störendes Missverhältnis zu 
ihrer umgebung gebracht werden.
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FaHnen/banner

§ 6 unzulässige Werbeanlagen

(8) Werbeanlagen sind unzulässig als Fahnen und banner. Die unter § 5 (1) 
geregelte ausnahme bleibt unberührt.

◄ beispiele für unzulässige 
Fahnen und banner

◄ beispiele für unzulässige 
ausleger 

unzulässige Werbeanlagen

Fachliche Begründung

Fahnen oder banner sind dem temporären ausnahmefall gemäß § 5 absatz 1 
der Werbesatzung vorbehalten, da sie sonst den zentralen Intentionen der sat-
zung (beschränkung auf die untere abschlusszone, Vermeidung flächiger sicht-
behinderung, ausschluss beweglicher Werbeanlagen) widersprechen würden.
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anDere VorsCHrIFten

§ 7 andere Vorschriften

(1) auf der grundlage des Denkmalrechts können weitere einschränkungen 
für Werbeanlagen gelten.

Fachliche Begründung

Die Vorschriften der Werbeanlagensatzung gelten auch für eingetragene bau-
denkmale, es können jedoch weitergehende denkmalrechtliche anforderungen 
gestellt werden.

§ 7 andere Vorschriften

(2) Im geltungsbereich von bebauungsplänen gelten die Vorschriften dieser 
satzung nur, soweit durch Festsetzungen des bebauungsplanes nicht abwei-
chende regelungen getroffen wurden.

Fachliche Begründung

Für bauvorhaben, deren baurechtliche grundlage über einen bebauungsplan vor-
bereitet wird, können spezifische regelungen zu Werbeanlagen für das konkrete 
bauvorhaben in ergänzung zu der Werbesatzung oder auch mit begründeten ab-
weichungen von der Werbesatzung als gestalterische Festsetzungen formuliert 
werden.
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anDere VorsCHrIFten abWeICHungen

§ 8 abweichungen

abweichungen von den Vorschriften dieser satzung können im einzelfall auf 
begründeten antrag zugelassen werden, wenn die architektonische gestal-
tung der betroffenen Fassade und die charakteristischen, erhaltenswerten 
Merkmale des orts- und straßenbildes  sowie die in § 4 aufgeführten allge-
meinen anforderungen berücksichtigt werden.

◄ Die parallel zur Fassade 
angeordnete Werbeanlage 
überschreitet in ihrer länge 
das zulässige Höchstmaß 
von 5 m.  Die Werbung 
richtet sich jedoch in ihrer 
breite nach der Fassaden-
gliederung und nimmt die 
seitliche begrenzungskante 
der Fenster auf. 

abweichungen

Fachliche Begründung

Die Werbeanlagensatzung kann als abstraktes regelwerk für die altstadtbereiche 
lübeck und travemünde nur die grundsätzlichen baugestalterischen zielsetzun-
gen abbilden. Jede Werbemaßnahme an konkreten gebäuden ist aber eine indi-
viduelle aufgabe, deren lösung engagement, Kreativität und rücksicht erfordert. 
Im begründeten einzelfall können daher auch abweichungen von einzelnen Vor-
schriften gerechtfertigt oder sogar geboten sein, wenn dabei die Intention der 
satzung berücksichtigt und umgesetzt wird.

◄ Werbung für brauereien 
kann im bereich von gast-
stätten (mit entsprechen-
dem Fassbierausschank) 
zugelassen werden. Die 
Werbung hat sich der archi-
tektonischen gliederung der 
Fassade unterzuordnen und 
unterliegt § 4 und § 5.
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§ 9 Bußgeld

(1) ordnungswidrig nach § 82 abs. 1 nr. 1 landesbauordnung schleswig-
Holstein handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

bußgelD

entgegen § 5 (2) eine Werbeanlage nicht als einzelbuchstabenanlage mit 
den zulässigen maximalen abmessungen anbringt,

entgegen § 5 (3) ausleger anbringt, die die zulässigen Maße und abstän-
de nicht einhalten,

entgegen § 5 (4) Werbeanlagen mit flächiger leuchtwirkung anbringt,

entgegen § 5 (5) tafeln anbringt, die die max. zulässigen abmessungen 
überschreiten und die vorgeschriebenen abstände nicht einhalten,

entgegen § 5 (6) pro geschäft oder betrieb und straßenseite mehr als je 
eine Werbeanlage im sinne der absätze 2 und 3 anbringt,

entgegen § 6 (1) Fremdwerbeanlagen aufstellt oder anbringt,

entgegen § 6 (2) schaufenster flächig beklebt,

entgegen § 6 (3) senkrechte Kletterschriften montiert,

entgegen § 6 (4) Werbeaufsteller oder vergleichbare anlagen aufstellt,

entgegen § 6 (5) werbewirksame beleuchtungen, lichtprojektionen,
lichtbänder, lichtketten oder leuchtkonturen installiert,

entgegen § 6 (6) bewegliche Werbeanlagen installiert,

entgegen § 6 (7) Werbeanlagen mit grellen Farben oder mit grellem, be-
weglichen oder blinkenden licht installiert,

entgegen § 6 (8) Werbeanlagen als Fahnen und banner anbringt.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

§ 9 Bußgeld

(2) Die ordnungswidrigkeiten können in den Fällen des absatzes 1 unbe-
schadet der Verpflichtung zur Korrektur im sinne dieser satzung mit einer 
geldbuße bis zu 50.000,00 euro geahndet werden.

bußgeld
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HInWeIse zur antragsstellung
bauantrag Für eIne Werbeanlage 

Die  folgenden unterlagen sind einzureichen:

BAUBESCHREIBUNG

► beispielhafte Darstellung 
eines bauantrages für eine 
Werbeanlage.

(1) amtlicher lageplan (das 
betreffende grundstück ist 
zu markieren) und
(2) baubeschreibung/erläu-
terung

amtlicher lageplan im Maßstab 1:2.000 oder 1:1.000 mit bezeichnung des 
antragsgrundstücks.

gesamtansicht des gebäudes mit Werbeanlage(n) einschließlich beider nach-
bargebäude im Maßstab 1:100 oder größer.
bei eckgebäuden sind beide ansichten mit den jeweiligen nachbargebäuden 
darzustellen.

Fassadenschnitt mit Darstellung der Werbeanlage(n) im Maßstab 1:100 oder 
größer.

ansicht und schnitt der Werbeanlage(n) mit Darstellung der Details/abmes-
sungen/randabstände im Maßstab 1:20 oder größer.

ggf. Fotomontage

baubeschreibung
Die baubeschreibung muss die folgenden Informationen enthalten:
- Material und bauart der Werbeanlage(n).
- beleuchtungsart der Werbeanlage(n). 

•

•

•

•

•

•
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W E R B U N GLaden extra

ANSICHT
FASSADENSCHNITT

filigrane
Einzelbuchstaben,
hinterleuchtet
(Schattenschrift)

Gesims

Gesims Gesims

Gesims

W E R B U N GW E R B U N G filigrane
Einzelbuchstaben,
hinterleuchtet
(Schattenschrift)

Ausleger

DETAILSCHNITT 1:20
FASSADENPARALLELE WERBUNG

DETAILSCHNITT 1:20
AUSLEGER

TEILANSICHT 1:20

(3) blatt 1 
gesamtansicht und Fassa-
denschnitt.

(4) blatt 2 
ansicht und schnitte der 
Werbeanlagen als Detail mit 
Darstellung der abmessun-
gen und randabstände

Hinweise zur antragsstellung
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